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Im Umfeld des Rather Sees wurden Brutreviere von Vogelarten, die in den Roten Listen entweder als gefährdet (3) oder in der Vorwarnliste (V)
geführt werden. Es handelt sich um die Arten Bachstelze (siehe gesondertes Formular B), Fitis, Gimpel, Goldammer, Hausperling, Klappergrasmücke
und Sumpfrohrsänger. Die Brutreviere des Haussperlings befinden sich an den Gebäuden an der Rösrather Straße sowie am Hüttenweg (außerhalb
des Plangebietes. Fitis, Gimpel, Goldammer, Klappergrasmücke und Sumpfrohrsänger brüten im Gehölzbestand am Rather See.

Nach dem Bebauungsplan werden die Brutlebensräume der o.g. Arten erhalten. Gehölzrodungen werden nach dem allgemeinen Artenschutz nur
außerhalb der Vogelbrutzeiten durchgeführt. In der Zeit vom 1. März bis 30. September sind Rodungen grundsätzlich nicht erlaubt.

Eine Verletzung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände wird unter Erhaltung der Brutlebensräume und Beachtung der
Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen.
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